
 
6531/12  sa/GT/hü 1 
 DGI - 2B   DE 

 

RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION

Brüssel, den 17. Februar 2012 (21.02) 
(OR. en) 

Interinstitutionelles Dossier: 
2010/0361 (NLE)  

6531/12 
 
 
 
 

  

AUDIO 19  
MI 102 
TELECOM 31 
CATS 9 
COJUR 6 

 
I/A-PUNKT-VERMERK 
des Generalsekretariats des Rates 
für den Ausschuss der Ständigen Vertreter (1. Teil)/RAT 
Nr. Komm.dok.:  18126/10 AUDIO 56 MI 561 TELECOM 156 
Betr.: Vorschlag für einen BESCHLUSS DES RATES über den Abschluss des Euro-

päischen Übereinkommens über den rechtlichen Schutz von zugangskontrollierten 
Diensten und von Zugangskontrolldiensten im Namen der Union 
− Ersuchen des Rates um Zustimmung des Europäischen Parlaments 

 
 

1. Die Kommission hat dem Rat am 17. Dezember 2010 Vorschläge für Beschlüsse des Rates 

über die Unterzeichnung und den Abschluss des Europäischen Übereinkommens über den 

rechtlichen Schutz von zugangskontrollierten Diensten und von Zugangskontrolldiensten 

unterbreitet.  

 

2. Der Beschluss des Rates über die Unterzeichnung des Übereinkommens wurde am 

28./29. November 2011 vom Rat verabschiedet und das Übereinkommen ist am 21. Dezember 

2011 vorbehaltlich seines späteren Abschlusses unterzeichnet worden. 

 

3. Die Gruppe "Audiovisuelle Medien" hat am 31. Oktober 2011 ein Einvernehmen über den 

Entwurf des Ratsbeschlusses über den Abschluss des Übereinkommens erzielt1. 
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4. Der Ausschuss der Ständigen Vertreter wird zur Vorbereitung des Abschlusses des Überein-

kommens ersucht, dem Rat vorzuschlagen, dass er auf einer seiner nächsten Tagungen unter 

Teil A der Tagesordnung beschließt, den Entwurf eines Beschlusses über den Abschluss in 

der von den Rechts- und Sprachsachverständigen überarbeiteten Fassung des Dokuments 

5651/12 sowie das Übereinkommen in der von den Rechts- und Sprachsachverständigen 

überarbeiteten Fassung des Dokuments 16275/11 an das Europäische Parlament im Hinblick 

auf dessen Zustimmung zu übermitteln. 

 

 

________________________ 

 


